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I. Definitionen 
 
Die folgenden Begriffe werden in diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen mit nachstehender Bedeutung verwen-
det: 
 
„Auftragnehmer“ ist das Unternehmen der TÜV NORD 
Gruppe, in dessen Namen der Vertrag unterzeichnet wird. 
 
„Auftraggeber“ ist der den Auftragnehmer beauftragende 
Kunde. 
 
„Schriftlich“ ist die Abgabe einer Erklärung per Brief, Email 
oder Telefax, sofern nicht in diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ausdrücklich etwas Abweichendes bestimmt 
ist. 
 
„Unternehmer“ ist jeder Vertragspartner, der bei Abschluss 
des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
„Verbraucher“ ist jeder Vertragspartner, der den Vertrag zu 
einem Zweck abschließt, der weder seiner gewerblichen 
noch selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den kann. 
 
 
II. Geltung dieser Bedingungen 
 
1. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall 
kommen Verträge mit dem Auftragnehmer ausschließlich 
nach Maßgabe der nachfolgenden allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (im Folgenden kurz „AGB“) zustande. Entge-
genstehende oder abweichende Bedingungen des Auftrag-
gebers erkennt der Auftragnehmer nicht an, es sei denn, er 
hätte ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Die-
se AGB des Auftragnehmers gelten auch dann, wenn der 
Auftragnehmer in Kenntnis entgegenstehender oder abwei-
chender Bedingungen des Auftraggebers seine Leistung 
vorbehaltlos ausführt. 
  
2. Diese AGB gelten für alle Leistungen des Auftragnehmers 
(einschließlich, aber nicht begrenzt auf Gutachten, Prüf- und 
Beratungsleistungen) und für alle aus dem Schuldverhältnis 
mit dem Auftraggeber resultierenden Rechte und Pflichten. 
Gegenüber Unternehmern und juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts gelten diese AGB auch für alle zukünfti-
gen Geschäftsbeziehungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
III. Vertragsschluss 
 
1. Ein Vertrag mit dem Auftragnehmer gilt erst dann als 
geschlossen, wenn der Auftraggeber ein Angebot des Auf-
tragnehmers vorbehaltlos annimmt oder ihm eine schriftliche  
Auftragsbestätigung des Auftragnehmers zugeht oder der 
Auftragnehmer mit der Ausführung der Leistung beginnt. 
Erteilt der Auftragnehmer eine schriftliche Auftragsbestäti-
gung, so ist diese für Inhalt und Umfang des Vertrages 
maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist. 
 
2. Sämtliche zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-
nehmer zur Durchführung des Vertrages getroffenen Ver -
einbarungen sind in dem Vertrag einschließlich dieser AGB 
vollständig schriftlich niedergelegt. Mündliche Nebenab-
reden bestehen nicht. 
 
3. Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des Schrift-
formerfordernisses. 
 
 
IV. Auftragsdurchführung und Mitwirkungspflichten des 
Auftraggebers 
 
1. Ist die vertragsgemäße Durchführung der vom Auftrag-
nehmer geschuldeten Leistung mit Eingriffen in Gegen-
stände des Auftraggebers verbunden, leistet der Auftrag-
nehmer für die aus der vertragsgemäßen Durchführung 
resultierenden Beschädigungen oder Zerstörungen dieser 
Gegenstände keinen Ersatz. 
 
2. Wird als Folge oder bei Gelegenheit einer sachgerechten 
Durchführung der Leistung des Auftragnehmers ohne das 
Verschulden des Auftragnehmers sein eigenes Gerät be-
schädigt oder zerstört oder kommt abhanden, so ist der 
Auftragnehmer berechtigt, vom Auftraggeber Ersatz zu ver-
langen. 
 
3. Der Transport und ggf. Rücktransport von Gegenständen 
des Auftraggebers erfolgt auf seine Kosten und Gefahr; der 
Rücktransport wird jedoch nur auf ausdrückliches Verlangen 
des Auftraggebers durchgeführt. Bei der Aufbewahrung ist 
die Haftung des Auftragnehmers auf die eigenübliche Sorg-
falt beschränkt. 
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4. Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer alle für die 
Durchführung von dessen Leistung relevanten Informationen 
vollständig zur Kenntnis zu geben. Der Auftragnehmer ist 
grundsätzlich nicht verpflichtet, vom Auftraggeber zur Verfü-
gung gestellte Daten, Informationen oder sonstige Leistun-
gen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen, 
soweit hierzu unter Berücksichtigung der jeweiligen Um-
stände des Einzelfalls kein Anlass besteht, es sei denn, 
dass der Auftrag dies ausdrücklich umfasst.  
 
Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr für die Richtig-
keit der Sicherheitsregeln, -vorschriften und -programme, die 
seinen Prüfungen und Gutachten zugrunde liegen, es sei 
denn, jene Regeln, Vorschriften oder Programme stammen 
von ihm oder sind selbst Gegenstand des Prüfauftrags. Ist 
der Auftragnehmer mit der Prüfung eines Objekts auf techni-
sche Sicherheit beauftragt, so übernimmt er keine Gewähr 
für die Freiheit des geprüften Objekts von sonstigen Män-
geln, sofern dies nicht ausdrücklich Auftragsinhalt ist. 
 
5. Soweit zur Durchführung der Leistung des Auftrag-
nehmers Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers erfor-
derlich sind, hat er diese rechtzeitig und auf eigene Kosten 
zu erbringen; Aufwendungen werden ihm nur erstattet, wenn 
dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.  
 
Sofern er seinen Mitwirkungspflichten nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht ordnungsgemäß nachkommt und dadurch in 
Verzug mit der Annahme gerät, ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, ihm den dadurch entstehenden Mehraufwand in 
Rechnung zu stellen. Weitergehende Ansprüche des Auf-
tragnehmers bleiben ausdrücklich vorbehalten. 
 
6. Der Auftragnehmer hat das Recht, die ihm obliegenden 
Leistungen durch einen von ihm sorgfältig ausgesuchten, 
geeignet erscheinenden Unterauftragnehmer durchführen zu 
lassen.  
 
7. Wird der Auftragnehmer außerhalb seines Betriebsge-
ländes tätig, so obliegen dem Auftraggeber alle zur Erfüllung 
von Verkehrssicherungspflichten notwendigen Maßnahmen, 
soweit sich nicht aus der Natur der Sache oder einer Ver-
einbarung mit dem Auftraggeber etwas anderes ergibt. Der 
Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der Leistung 
zu verweigern, solange die notwendigen Maßnahmen nicht 
getroffen sind. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer 
rechtzeitig über alle vor Ort geltenden Sicherheits- und Un-
fallverhütungsvorschriften schriftlich informieren. 
 
8. Umfasst der Vertrag auf das EDV-System des Auftrag-
gebers bezogene Leistungen, so ist der Auftraggeber ver-
pflichtet, Daten und Programme in anwendungsadäquaten 
Intervallen regelmäßig, mindestens einmal täglich, in ma-
schinenlesbarer Form zu sichern und damit zu gewähr-
leisten, dass diese mit vertretbarem Aufwand wieder herge-
stellt werden können. Für die Wiederbeschaffung von Daten 
haftet der Auftragnehmer nur, wenn und soweit der Auftrag-
geber sichergestellt hat, dass diese Daten aus anderem 
Datenmaterial mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert wer-
den können. 
 
 
 

V. Fristen und Termine 
 
1. Ist kein verbindlicher Leistungszeitpunkt vereinbart, gerät 
der Auftragnehmer erst dann in Verzug, wenn der Auftrag-
geber ihm zuvor ergebnislos eine angemessene Frist zur 
Erbringung der geschuldeten Leistung schriftlich gesetzt hat. 
Leistungsfristen beginnen erst ab der vollständigen Erbrin-
gung sämtlicher vom Auftraggeber geschuldeter Mitwir-
kungshandlungen sowie – sofern eine Anzahlung vereinbart 
wurde – ab deren Eingang zu laufen. Nachträgliche Ände-
rungswünsche oder verspätet erbrachte Mitwirkungshand-
lungen des Auftraggebers verlängern die Leistungszeiten 
angemessen. 
 
2. Wird die von dem Auftragnehmer geschuldete Leistung 
durch unvorhersehbare und durch den Auftragnehmer un-
verschuldete Umstände verzögert (z. B. Streiks, recht-
mäßige Aussperrungen, Betriebsstörungen, Transport-
hindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen – 
dies jeweils auch bei den Vorlieferanten des Auftragneh-
mers), so ist der Auftragnehmer berechtigt, die Leistung um 
die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Für den Fall, 
dass die Behinderung mehr als sechs Wochen andauert, ist 
der Auftragnehmer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich über 
die Nichtverfügbarkeit der Leistung oder Teilleistung infor-
mieren und ihm im Falle des Vertragsrücktrittes hierfür be-
reits geleistete Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 
Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.  
 
3. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt 
er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Ersatz etwaiger hierdurch bedingter Mehrauf-
wendungen zu verlangen. Weitergehende Ansprüche auf 
Schadenersatz bleiben unberührt. 
 
4. Gerät der Auftragnehmer aufgrund leichter Fahrlässigkeit 
mit der Leistungserbringung in Verzug, so ist seine Haftung 
für Verzögerungsschäden (Schadenersatz neben der Leis-
tung) auf 5 % des Vertragspreises beschränkt. Ansprüche 
auf Schadenersatz statt der Leistung bestimmen sich nach 
Maßgabe von Ziff. X. 
 
 
VI. Abnahme 
 
1. Der Auftraggeber ist zur Abnahme der Leistungen des 
Auftragnehmers verpflichtet. Unwesentliche Mängel, welche 
die Tauglichkeit der Leistung zu dem vertraglich festgelegten 
Zweck nicht ernsthaft beeinträchtigen, berechtigen den 
Auftraggeber nicht, die Abnahme zu verweigern, unbescha-
det seines Rechts, gesetzliche Mängelansprüche geltend zu 
machen. Bei in sich abgeschlossenen Teilleistungen kann 
der Auftragnehmer auch Teilabnahmen verlangen. 
 
2. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter Verstoß 
gegen Punkt VI. 1. dieser AGB, so gilt die Abnahme gleich-
wohl als erfolgt. 
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3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Leistungen des Auf-
tragnehmers binnen 14 Tagen nach Fertigstellung der Leis-
tung bzw. Teilleistung abzunehmen, es sei denn, dass diese 
wesentliche Mängel aufweisen, die ihn zur Verweigerung der 
Abnahme berechtigen. Nimmt der Auftraggeber die Leistung 
nicht innerhalb der 14-Tagesfrist ab, obwohl er hierzu ver-
pflichtet ist, gilt die Leistung mit Ablauf des 14. Tages als 
abgenommen. Handelt es sich bei dem Auftraggeber um 
einen Verbraucher, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, 
den Auftraggeber auf die Folgen des Fristablaufs nach Fer-
tigstellung der Leistung ausdrücklich hinzuweisen. 
 
4. Im Falle eines durch den Auftraggeber geltend gemachten 
Vorbehalts wegen Mängeln wird der Auftragnehmer seine 
Leistung überprüfen. Erweist sich ein Vorbehalt des Auftrag-
gebers als unberechtigt, fallen ihm die entstandenen Mehr-
kosten zur Last, es sei denn, er hat nicht schuldhaft oder nur 
leicht fahrlässig gehandelt. 
 
 
VII. Preise und Zahlungen 
 
1. Maßgeblich ist der von dem Auftragnehmer genannte, 
ansonsten der von dem Auftragnehmer für die betreffende 
Leistung üblicherweise in Rechnung gestellte Preis, zzgl. 
Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe - soweit diese anfällt. Bei 
grenzüberschreitenden Leistungen sind etwaige Steuern, 
Gebühren, Zölle und sonstige Abgaben (gleich welcher Art), 
die für die grenzüberschreitende Leistung anfallen, von dem 
Auftraggeber zu tragen. 
 
2. Der Auftragnehmer ist im Rahmen von Dauerschuldver-
hältnissen und längerfristigen Verträgen berechtigt, bei einer 
von ihm nicht zu vertretenden Erhöhung seiner Gestehungs-
kosten, angemessene Preiserhöhungen entsprechend der 
Erhöhung der Kosten vorzunehmen; ist der Auftraggeber mit 
einer solchen Preiserhöhung nicht einverstanden, so kann er 
innerhalb von vier Wochen nach Zugang eines solchen 
Erhöhungsverlangens den Vertrag kündigen, ansonsten gilt 
die Erhöhung als vereinbart. Das Recht zur Preiserhöhung 
auf der Grundlage dieser Regelung besteht nicht, wenn es 
sich bei dem Auftraggeber um einen Verbraucher handelt.  
 
3. Der Auftraggeber hat die geschuldete Vergütung ohne 
Skontoabzug und spesenfrei innerhalb von zwei Wochen 
nach Rechnungszugang auf das von dem Auftragnehmer 
angegebene Bankkonto zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit 
des Zahlungseingangs ist die Gutschrift auf dem Konto des 
Auftragnehmers maßgeblich. Der Auftragnehmer behält sich 
das Recht vor, angemessene Abschlagszahlungen und 
angemessene Vorschüsse zu verlangen. 
 
4. Ein Kostenvoranschlag wird vom Auftragnehmer nach 
bestem Fachwissen erstellt, es wird jedoch keine Gewähr für 
dessen Richtigkeit übernommen. Kostenvoranschläge sind 
entgeltlich, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde.  
Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im 
Ausmaß von mehr als 15 % ergeben, so wird der Auftrag-
nehmer den Auftraggeber davon unverzüglich verständigen. 
Handelt es sich um eine unvermeidliche Kostenüberschrei-
tung von weniger als 15 %, ist eine gesonderte Verständi-
gung nicht erforderlich und diese Kosten können jedenfalls 
in Rechnung gestellt werden. 

Der Auftraggeber ist im Falle einer Kostenerhöhung von 
über 15 % berechtigt, binnen zwei Wochen ab Zugang der 
Mitteilung den Vertrag schriftlich zu kündigen. Im Falle der 
Kündigung kann der Auftragnehmer einen den bereits er-
brachten Leistungen entsprechenden Teil der Vergütung 
verlangen. Ferner kann der Auftragnehmer Ersatz der in der 
Vergütung nicht inbegriffenen, aber durch Leistungserbrin-
gung verursachten Auslagen verlangen. 
 
5. Schuldet der Auftraggeber neben einer bestehenden 
Hauptforderung Zinsen und/oder Kosten, so wird eine zur 
Tilgung der Gesamtsumme nicht ausreichende Zahlung des 
Auftraggebers zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptleistung angerechnet. 
 
6. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem 
Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von dem Auftragnehmer 
schriftlich anerkannt sind. Diese Einschränkung gilt nicht für 
Ansprüche des Auftraggebers wegen Mängeln, die aus 
demselben Vertragsverhältnis resultieren, wie der Zahlungs-
anspruch des Auftragnehmers. Handelt es sich bei dem 
Vertragspartner um einen Verbraucher, so stehen ihm ab -
weichend von Satz 1 Zurückbehaltungsrechte wegen An-
sprüchen aus demselben Vertragsverhältnis generell 
uneingeschränkt zu. 
 
7. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass die 
Ansprüche des Auftragnehmers gegenüber dem Auftrag-
geber durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftrag-
gebers gefährdet sind, so ist der Auftragnehmer berechtigt, 
noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung sowie gegen Ausgleich etwaiger 
offener Forderungen aus dem Vertrag für bereits erbrachte 
Teilleistungen auszuführen und nach fruchtlosem Ablauf 
einer hierfür gesetzten Frist vom Vertrag zurückzutreten; 
Ziffer 4. Satz 3 dieses Abschnitts gilt entsprechend. Diesfalls 
kann der Auftragnehmer einen den bereits erbrachten Leis-
tungen entsprechenden Teil der Vergütung verlangen. Fer-
ner kann der Auftragnehmer Ersatz der in der Vergütung 
nicht inbegriffenen, aber durch Leistungserbringung ver-
ursachten Auslagen verlangen. 
 
8. Bei Zahlungsverzug schuldet der Auftraggeber Verzugs-
zinsen in Höhe von 9,2 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz, wenn es sich um einen Unternehmer oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, und in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, wenn 
es sich um einen Verbraucher handelt. Der Auftragnehmer 
ist berechtigt, einen weitergehenden Anspruch geltend zu 
machen, sofern er dem Auftraggeber einen höheren Scha-
den nachweist.  
 
Bei der Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen ist 
der Auftragnehmer berechtigt, als Entschädigung für etwaige 
Betreibungskosten vom Auftraggeber einen Pauschalbetrag 
von € 40 zu fordern. Für den Ersatz von Betreibungskosten, 
die diesen Pauschalbetrag übersteigen, sowie für Betrei-
bungskosten gegenüber Verbrauchern ist § 1333 Abs. 2 
ABGB anzuwenden 
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VIII. Gewährleistung 
 
1. Der Auftraggeber hat offenkundige Mängel unverzüglich 
bei der Abnahme, versteckte Mängel spätestens innerhalb 
von zwei Wochen nach Entdeckung spezifiziert und schrift-
lich gegenüber dem Auftragnehmer anzuzeigen. Anderen-
falls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprü-
chen ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem 
Auftraggeber um einen Verbraucher handelt. 
 
2. Im Falle einer mangelhaften Leistung des Auftragnehmers 
hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer Gelegenheit zu 
mindestens zweimaliger Verbesserung bzw. Austausch 
innerhalb angemessener Fristen zu geben, sofern dies nicht 
im Einzelfall unzumutbar ist.  
 
Der Auftragnehmer ist im Fall der Gewährleistung berechtigt, 
die Art der Gewährleistung (Verbesserung, Austausch, 
Preisminderung oder Wandlung) selbst zu bestimmen.  
Schlägt die Verbesserung bzw. der Austausch auch zum 
zweiten Mal fehl, hat der Auftraggeber das Recht, die Ver-
gütung zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten; Scha-
denersatzansprüche bestehen nur nach Maßgabe von Punkt 
X. dieser AGB.  
 
Rücktritts- und Schadenersatzansprüche bestehen jeden-
falls nicht, wenn die Abweichung von der geschuldeten 
Beschaffenheit nur geringfügig ist. 
 
§ 933b ABGB findet keine Anwendung.  
 
Die Gewährleistungsfrist für Unternehmer und juristische 
Personen des öffentlichen Rechts beträgt ein Jahr ab Ablie-
ferung der Leistung an den Auftraggeber, spätestens ab 
Abnahme gem. Punkt VI. dieser AGB.  
 
Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt zwei Jahre 
ab Ablieferung der Ware bzw. Leistung. 
 
3. Gegenüber Verbrauchern im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes (KSchG) gelten die gesetzlichen Gewähr-
leistungsbestimmungen.  
 
 
IX. Rücktritt bei Verzug 
 
Ein Rücktrittsrecht des Auftraggebers besteht nur dann, 
wenn der Auftragnehmer den Verzug mit seiner Leistung zu 
vertreten hat. Der Rücktritt ist schriftlich per eingeschriebe-
nen Brief zu erklären. Handelt es sich bei dem Auftraggeber 
um einen Verbraucher, so genügt es, wenn die Erklärung 
schriftlich erfolgt. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf 
den Lieferungs- oder Leistungsteil, bezüglich dessen Verzug 
vorliegt. 
 
 
X. Schadenersatz 
 
1. Gegenüber Unternehmern oder juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts ist der Auftragnehmer nur im Falle von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit zum Schadenersatz 
verpflichtet. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Auftrag-
nehmer nur für Personenschäden. Die Haftung verjährt in 

sechs Monaten ab Kenntnis des Auftraggebers von Schaden 
und Schädiger. 
 
Gegenüber Verbrauchern im Sinne des Konsumenten-
schutzgesetzes (KSchG) gilt die gesetzliche Verjährungsfrist 
für Schadenersatzansprüche.  
 
2. Soweit dem Auftragnehmer kein Vorsatz anzulasten ist, 
ist die Schadenersatzhaftung in den vorgenannten Fällen 
auf den vorhersehbaren, bei derartigen Verträgen typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt. Für mittelbare 
Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene 
Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden, Schäden 
aus Ansprüchen Dritter sowie für den Verlust von Daten und 
Programmen und deren Wiederherstellung haftet der Auf-
tragnehmer nicht. 
 
Soweit eine Haftung des Auftragnehmers besteht, wird diese 
mit einem Höchstbetrag von EUR 3.000.000,00 je Scha-
densereignis beschränkt. Die in diesem Absatz vorgesehe-
nen Haftungsbegrenzungen gelten, wenn es sich bei dem 
Auftraggeber um einen Verbraucher handelt, weder im Falle 
vorsätzlicher Vertragspflichtverletzung noch im Falle grober 
Fahrlässigkeit. 
 
3. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit bleibt von den vorstehen-
den Bestimmungen unberührt. 
 
 
4. Soweit in diesen Bedingungen nichts Abweichendes ge-
regelt ist, ist eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz 
als in Ziffern 1-3 vorgesehen – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – aus-
geschlossen. 
 
5. Soweit die Schadenersatzhaftung des Auftragnehmers 
nach den vorstehenden Regelungen ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönli-
che Schadenersatzhaftung der Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Auft rag-
nehmers. 
 
6. Die Begrenzungen nach Ziffern 1 und 2 gelten auch, 
soweit der Auftraggeber anstelle eines Anspruchs auf Ersatz 
des Schadens statt der Leistung den Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt. 
 
 
XI. Nutzungsrechte und Haftungsfreistellung 
 
1. Die bei der Vertragsdurchführung erbrachten Leistungen 
des Auftragnehmers (z.B. Gutachten-, Prüf- und Beratungs-
leistungen) dürfen nur im Rahmen des vertraglich verein-
barten Zwecks verwendet werden. Vorbehaltlich abweichen-
der Vereinbarungen im Einzelfall, räumt der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber daher an seinen urheberrechtsfähigen 
Leistungen jeweils ein einfaches, nicht übertragbares sowie 
zeitlich und räumlich auf den Vertragszweck beschränktes 
Nutzungsrecht ein. Weitere Rechte werden ausdrücklich 
nicht eingeräumt, insbesondere ist der Auftraggeber nicht 
berechtigt, die Leistungen des Auftragnehmers zu bearbei-
ten, zu verändern oder nur auszugsweise zu nutzen. 
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2. Sofern der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach dem 
Vertrag ein Recht einräumt, das Prüfzeichen und/oder Zerti-
fikat des Auftragnehmers in dem vereinbarten Umfang zu 
nutzen, darf dieses nur für den vertraglich vorgesehenen 
Verwendungszweck bzw. den zertifizierten Bereich und nur 
in der von dem Auftragnehmer zur Verfügung gestellten, 
unveränderten Form verwendet werden. 
 
3. Jede darüber hinaus gehende Nutzung der Marken und 
sonstigen Kennzeichen des Auftragnehmers, wie beispiels-
weise der Wort-/Bildmarke „TÜV NORD“, bedarf der vorheri-
gen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Auftrag-
nehmers. 
 
4. Bei einem Verstoß des Auftraggebers gegen die vorste-
henden Bedingungen ist der Auftragnehmer jederzeit be-
rechtigt, dem Auftraggeber die weitere Nutzung der Leistun-
gen, Prüfzeichen/Zertifikate und/oder Kennzeichen des 
Auftragnehmers zu untersagen. Der Auftraggeber ist ver-
pflichtet, den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter 
gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. Wettbewerbsrecht), 
die auf seiner Nutzung der Leistungen, Prüfzeichen/ Zertifi-
kate und/oder Kennzeichen des Auftragnehmers beruhen, 
und allen damit verbundenen erforderlichen eigenen Auf-
wendungen auf erstes Anfordern freizustellen. 
 
 
XII. Datenschutz 
 
Der Auftragnehmer verarbeitet und nutzt personenbezogene 
Daten ausschließlich entsprechend der Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes (DSG). Der Auftraggeber hat nach 
Maßgabe der Bestimmungen des DSG ein Recht auf Aus-
kunft, Richtigstellung oder Löschung und Widerspruch. 
 
 
XIII. Geheimhaltungs-, und Aufbewahrungspflichten 
 
1. Sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftraggeber sind 
verpflichtet, über vertrauliche Informationen des jeweils 
anderen Vertragspartners Stillschweigen zu wahren. Diese 
Verpflichtung besteht nach Beendigung des Vertrags für die 
Dauer von fünf Jahren fort. 
 
Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche Infor-
mationen:  
 
a) die dem Empfänger bei Abschluss des Vertrags nach-
weislich bereits bekannt waren oder danach von dritter Seite 
bekannt werden, ohne dass dadurch eine Vertraulichkeits-
vereinbarung, gesetzliche Vorschriften oder behördliche 
Anordnungen verletzt werden; 
b) die bei Abschluss des Vertrags öffentlich bekannt sind 
oder danach öffentlich bekannt gemacht werden, soweit dies 
nicht auf einer Verletzung dieses Vertrags beruht;  
 
 

c) die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf An-
ordnung eines Gerichtes oder einer Behörde offen gelegt 
werden müssen. Soweit zulässig und möglich wird der zur 
Offenlegung verpflichtete Empfänger den anderen Vertrags-
partner vorab unterrichten und ihm Gelegenheit geben, 
gegen die Offenlegung vorzugehen. 
d) die der Empfänger unabhängig von der Kenntnis der 
vertraulichen Informationen selbständig entwickelt oder 
entwickeln lassen hat. 
 
2. Der Auftragnehmer wird vertragsbezogene Unterlagen 
aufbewahren, sofern eine gesetzliche oder behördliche 
Aufbewahrungspflicht besteht. Darüber hinaus ist der Auf-
tragnehmer zur Aufbewahrung zu Dokumentationszwecken 
berechtigt; etwaige gesetzliche oder vertragliche 
Herausgabeansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt. 
 
 
XIV. Erfüllungsort und Abtretungsverbot  
 
1. Erfüllungsort für alle Leistungen ist der Sitz des Auftrag-
nehmers. 
2. Die Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen, die 
dem Auftraggeber aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Auftragnehmer zustehen, ist ausgeschlossen. 
 
 
XV. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
1. Gerichtsstand für alle aus der Geschäftsverbindung her-
rührenden Ansprüche gegenüber Unternehmern, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist der Sitz des Auftragnehmers. Der Auf-
tragnehmer ist jedoch auch berechtigt, den Auftraggeber an 
seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. 
 
2. Für alle Geschäfts- und Rechtsbeziehungen zwischen 
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer gilt ausschließ-
lich österreichisches Recht. Die Anwendung des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
Internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. 
 
 
XVI. Salvatorische Klausel 
 
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem 
Auftraggeber einschließlich dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-
den, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung wird bei Verträgen mit Unternehmern oder juristi-
schen Personen des öffentlichen Rechts durch eine Rege-
lung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirk-
samen möglichst nahe kommt. 
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